
ñGEMETNDEI KAISERAUGST

GEMEINDERAT

Bootssteg-Reglement
Der Gemeinderot erlössi folgendes Reglement über die Benützung der gemeindeeigenen Bools-

onlegestellen om Rhein.

1. Die Boofe sind entsprechend dem beiliegenden Plon (Anhong 2) quer zum Fluss onzulegen
(ousgenommen Plotz Nr. 20,,Dorf").

2. Die Boote sind on den vorhondenen Ringen der Auslegerkonstruktion zu befestigen. Es sind

nur Toue oder verzinkle Ketten gestottel. lm Folle von Ketten isl ein SchOkel oder Korobiner-
hoken in Alu oder rosffrei zwischen Ring und Ketten zu plozieren.

lm lnleresse der Werterholtung der Ausleger-Stege dürfen keine rostigen Ketten in direkten
Kontokt mit den verzinkten Auslegerteilen kommen.

Die Vertöuung wird von den beouftrogten Kontrollorgonen periodisch überprüft. lm Folle ei-
nes Mongels wird vom Bootsplotzinhober die Behebung desselben unter Bekonntgobe einer
Frist verlongt. Zuwiderhondlungen und Nichtbefolgen von Anordnungen werden mit Enlzug

der Anlegebewilligung geohndet.

3. Die Stegbenützer hoben für todellose Ordnung ouf dem Steg und om Rheinu{'er zv sorgen.
Der Uferweg dem Rhein entlong muss immer frei bleiben und dorf keinesfolls - ouch nicht
vorübergehend - mit irgendwelchen Moteriolien versperrl oder belegt werden.

4. Es dürfen nur polizeilich bewilligte und mit der gültigen Verkehrsbewilligung versehene Boote

stotioniert werden.

5. Für die Zuteilung eines Boolsplotzes ist ousschliesslich der Gemeinderot zustöndig. Die von
ihm erteilte Anlegebewilligung gilt nur für den Bootstyp, für welchen dieselbe ousgestellt wor-
den isi. Für die Stotionierung eines onderen Bootes onstelle des bewilligten ist eine neue Be-

willigung erforderlich.

Der Bootsplotz-lnhober hot mit der Person des Bootsholters übereinzustimmen. Die Bewilli-
gung isi persönlich und nicht übertrogbor.

6. Der Posieinzohlungsobschnitt dient dem Stegbenützer ols Ausweis für sein Anlegerecht. Er hot
diesen den kontrollierenden Orgonen (Kontonspolizei, Gemeindepolizei, Zollorgone, Schif-
fohrtspolizei etc.) ouf Verlongen vorzuweisen.

7. Über Anlegeplölze, die mehr ols I Monot seit Erteilung der Anlegebewilligung ohne gloub-
würdige Meldung on den Gemeinderot unbesetzt oder nur togeweise beselzt bleiben, wird
weiterverfügt.

www. koiserougst.ch o e-moil : gemeinde.koiserougsl@koiserougst.ch
DORFSTRASSE l7 r POSTFACH ¡ 4303 KAISERAUGST o TELEFON 0ól 81ó 90 ó0 o FAX 0ó.1 Bl 6 90 69



Boofssleg-Reglement Seite 2

8. Die erteilte Anlegebewilligung gibl dem lnhober keinen Anspruch ouf Erneuerung im kom-
menden Johr.

9. Die Gebührenrechnung fr.ir die Bootsonlegeplötze werden im Monot Mörz versondf und ie-
weils per 30. April zvr Zshlung föllig. Wird die festgeselzte Bewilligungsgebühr bis zu diesem

Dotum nicht einbezohlt, so wird über den Plotz weiterverfügt.
,l0. 

Die Benützung der Stegonlogen erfolgt ouf eigene Gefohr und Risiko. Die Gemeinde hoftet

für keine Schöden oder Beschödigungen durch Dritfe.

Gemeinderol Koiserqugst
Gemeindeommonn,UW
Mox Heller

Koiserougsl, 6. Juli 1987
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